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Kandidatenkarussell bei
der welschen CVP

A m Freitag entscheidet die CVP des Zen-
tral- und Unterwallis, mit welcher Stra-

tegie und welchen Köpfen sie in die Regie-
rungswahlen 2009 steigen will.

DasWallis wird traditionell von den C-Par-
teien PDC Valais romand (PDCVr), CVP
Oberwallis (CVPO) und CSP Oberwallis
(CSPO) dominiert. Sie stellen in Regierung
und Parlament die absolute Mehrheit. Ange-
sichts dieser Dominanz kommt der parteiin-
ternen Kandidatenkür eine umso wichtigere
Rolle zu. Spannend präsentiert sich die Aus-
gangslage diesmal vor allem im französisch-
sprachigen Kantonsteil. Während sich die
beiden Oberwalliser Thomas Burgener (SP)
und Jean-Michel Cina (CVPO) sowie der
FDP-Mann Claude Roch im Frühjahr 2009
mit guten Aussichten der Wiederwahl stellen,
treten die bisherigen Vertreter der welschen
CVP, Jean-René Fournier und Jean-Jacques
Rey-Bellet, nicht mehr an.

Seit Monaten dreht sich deshalb zwischen
Siders an der Sprachgrenze und Bouveret am
Genfersee das Kandidatenkarussell. Beson-
deren Schwung bekam der Reigen, nachdem
der Präsident der CVP Schweiz, Christophe
Darbellay aus Martigny, Anfang März seine
Ambitionen angemeldet hatte.

In den Monaten zuvor hatten sich bereits
eine Reihe anderer Kandidaten in Stellung
gebracht. Jaques Melly aus dem Bezirk Si-
ders, Maurice Tornay aus dem Entremont
und Nicolas Voide aus dem Bezirk Martigny.
Allesamt sind ehemalige oder amtierende
Grossräte. Und mit Marie-France Perru-
choud-Massy will sich auch eine Frau dem
Wahlvolk stellen. Auch sie eine frühere
Grossrätin. Würde sie gewählt, wäre sie die
erste Frau überhaupt in der fünfköpfigen
Walliser Regierung.

Am Freitag kommt es nun in Conthey zur
parteiinternen Ausmarchung. Umstritten ist
dabei nicht nur die Kandidatenfrage. Hitzige
Debatten unter den erwarteten 2500 Partei-
mitgliedern wird bereits die Frage nach der
Strategie auslösen. Soll die PDCVr mit einer
kompakten Zweierliste antreten oder dem
Volk eine offene Liste mit bis zu fünf Wahl-
Vorschlägen präsentieren?Während der kon-
servative Parteiflügel die ersteVariante favo-
risiert, bevorzugenAnhänger der Frauenkan-
didatur die offene Liste.

Thomas Zimmermann

H I N T E R G R U N D

Verleger: Hanspeter Lebrument.
Delegierter des Verwaltungsrates: Andrea Masüger.
Redaktionsleitung: Christian Buxhofer (Chefredaktor, cb),
Norbert Waser (Stv. Chefredaktor, nw), Susanne Taverna
(Produktionschefin, na).
Redaktion: Tamara Defilla (Fotografin, tam), Gieri Dermont
(Aussenredaktion Surselva, de), Curdin Guidon (Aussenredak-
tion Mittelbünden, don), Ariane Heyne (hey), Silvia Kessler
(ke), Thomas Spinas (ts), Claudio Willi (Wi). Redaktion «Klar-
text»: Hansmartin Schmid (hms), Edy Walser (EW). Redakti-
on Sport: Hansruedi Camenisch (Leitung, ca), Kristian Kapp
(kk), Johannes Kaufmann (jok), Jürg Sigel (js), Hans-Jürg
Toggwiler (hto), René Weber (rw).
Redaktionelle Mitarbeiterinnen: Juscha Casaulta (jc), Denise
Erni (dni), Verena Zimmermann (ziv)
Redaktionsadressen: Bündner Tagblatt, Comercialstras-
se 22, 7007 Chur, Telefon 081 255 50 50, Fax 081 255 51
23, E-Mail: redaktion-bt@suedostschweiz.ch.
Aussenredaktion Mittelbünden: Telefon 081 630 03 80, Fax
081 651 54 51, Natel 079 795 11 74. Aussenredaktion
Surselva: Telefon 081 920 07 11, Fax 081 920 07 15.

Verlag
Südostschweiz Presse AG, Kasernenstr. 1, 7007 Chur, Tel.
081 255 50 50, Fax 081 255 51 00.
Abo- und Zustellservice: Tel. 0844 226 226, E-Mail
abo@suedostschweiz.ch.
Bekanntgabe von namhaften Beteiligungen i.S.v.
Art. 322 StGB: Südostschweiz Radio/TV AG, Südost-
schweiz Pressevertrieb AG, Südostschweiz Grischacom AG.

Anzeigen
Südostschweiz Publicitas AG, Comercialstrasse 20, 7007
Chur, Telefon 081 255 58 58, Fax 081 255 58 59. Weitere
Verkaufsstellen in Arosa, Disentis, Ilanz, Lenzerheide und
Thusis.
Erscheint sechsmal wöchentlich
Gesamtauflage «Die Südostschweiz»: 126 697 Exemplare
(WEMF/SW-beglaubigt).
Die irgendwie geartete Verwertung von in diesem Titel abgedruckten In-
seraten oder Teilen davon, insbesondere durch Einspeisung in einen On-
line-Dienst, durch dazu nicht autorisierte Dritte, ist untersagt. Jeder Ver-
stoss wird von der Werbegesellschaft nach Rücksprache mit dem Verlag
gerichtlich verfolgt.

Am vergangenen Frei-
tag haben sich die
fünf Bergeller Ge-

meinden deutlich für eine ge-
meinsame Zukunft im Tal
entschieden. Mit dem bemer-
kenswerten Wiedererwä-
gungsentscheid der Gemein-

de Lü wurde die Talfusion Val
Müstair bereits Ende April
gutgeheissen. Sind Tal-
schaftsgemeinden ein Modell
für die Zukunft?

Bis zum 1. Januar 2008 ist
die Zahl der Gemeinden im
Kanton Graubünden auf 203
gesunken. Bereits beschlos-
sen, aber noch nicht in Kraft,
sind die Fusionen im Ausser-
domleschg (Tomils), Andeer-
Clugin-Pignia, Wiesen mit
Davos, Surcuolm mit Flond
sowie eben das Münstertal
und das Bergell.Angekündigt
ist zudem die Abstimmung
zwischen Tschiertschen und
Praden (22.8.).

Gemeindefusionen haben
sich in den letzten zehn Jah-
ren vom Tabuthema zum Mo-
dewort entwickelt. Aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht
machen im Kanton Graubün-
den vor allem Talfusionen
Sinn, wie sie im Münstertal
und im Bergell erstmals be-
schlossen worden sind. Da-
mit können am meisten Ge-
meindeverbände aufgelöst
werden. Dadurch braucht es
weniger Delegierte, und die
wichtigen Entscheide werden

wieder von der Gemeindever-
sammlung gefällt. Häufig
werden mit Talfusionen auch
wirtschaftliche bzw. touristi-
sche Einzugsgebiete am bes-
ten berücksichtigt. Im Ideal-
fall entsprechen die Grenzen
der neuen Talschaftsgemein-
de auch den historisch ge-
wachsenen Strukturen des
Kreises. Dies ist sowohl im
Münstertal als auch im Ber-
gell der Fall.

Die Gegenargumente ge-
gen Gemeindefu-
sionen kommen
«aus dem Herzen»
und haben viel mit
Heimat und Identi-
tät zu tun. In klei-
nen Gemeinden
wie Lü ist die Ver-
wurzelung und die
Identifikation mit
der Gemeinde be-
sonders ausge-
prägt. Der Name, das Wappen
sind wichtig. Dies aufzuge-
ben ist ein Verlust, den es zu
kompensieren gilt. Hier ist
die Talgemeinde gefordert.
Sie muss meines Erachtens
dafür sorgen, dass auch in den
kleinen, ländlichen Fraktio-
nen der Gemeinschaftssinn
bestehen bleibt, wo dies die
Privatinitiative nicht mehr zu-
stande bringt.

Die Gemeindeversamm-
lung, an der bisher – neben
politischen Themen – auch
die «kleinen» Probleme an-
gesprochen worden sind und
die Geselligkeit gepflegt wur-
de, braucht einen Ersatz. Da-
zu können von der Talge-
meinde organisierte jährliche
Fraktionsversammlungen in
Form von Orientierungsver-
sammlungen einen Beitrag
leisten. Die Gemeinde Klos-
ters-Serneus beispielsweise
kennt diese Möglichkeit in ih-
rer Verfassung. Es ist nicht

sinnvoll, der Fraktion gleich-
zeitig eigene Rechtspersön-
lichkeit zuzugestehen. Da-
durch würden viele Fusions-
effekte verpuffen.

Um Erfahrungen zu sam-
meln, wird es interessant
sein, die Entwicklung im
Kanton Glarus zu beobach-
ten. Dort werden im Jahr
2011 nur noch drei Gemein-
den bestehen. Die Gemeinde
Glarus Süd ist aufgrund der
Geografie mit den ländlichen

Gebieten unseres
Kantons vergleich-
bar. Sie vereinigt
13 politische Ge-
meinden und insge-
samt ca. 10 000
Einwohner. Sie
wird mit 430 km2

die grösste Schwei-
zer Gemeinde wer-
den. Die beiden
äussersten Ge-

meinden, Elm und Linthal,
liegen gut 30 km auseinan-
der. Um die ursprüngliche
Gemeinschaft am Leben zu
erhalten und um die lokalen
Interessen zu vertreten, hat
beispielsweise die Gemeinde
Betschwanden einen privaten
Dorfverein gegründet.

Es wäre nicht richtig, wenn
eine einzige kleine Gemein-
de bzw. eine einzelne Stimme
ein grosses Talprojekt zu Fall
bringen würde, wie dies im
Fall von Lü hätte geschehen
können. Vielleicht wäre es
deshalb besser gewesen, im
Fusionsvertrag Val Müstair
eine Bestimmung aufzuneh-
men, die die Fusion auch oh-
ne Lü ermöglicht hätte. Als
Alternative steht dem Kanton
im Gemeindegesetz ein
Zwangsartikel zur Verfü-
gung. Nach bündnerischem
Recht sind zwei Situationen
denkbar, in denen es zu einer
Zwangsfusion kommen

kann: Die Gemeinde kann
den gesetzlichen Anforde-
rungen nicht genügen und
ihre Aufgaben nicht erfüllen,
oder ihr Mitwirken ist in ei-
nem Fusionsprojekt erforder-
lich. Zwangsfusionen wider-
sprechen der ausgeprägten
Bündner Gemeindeautono-
mie!

Lü hat den richtigen Weg
vorgezeichnet, ist der mögli-
chen Diskussion um Zwangs-
fusionen zuvorgekommen
und hat sich für eine Wieder-
erwägung entschieden. Die
Ausgangslage für Lü war bei
der zweitenAbstimmung auf-
grund der grossen Ja-Mehr-
heit im restlichen Tal stark
verändert, was den Eindruck
der Zwängerei, welcher da
und dort aufgekommen ist, in
den Hintergrund rücken
muss. Damit ist die Legitima-

tion des Münstertaler Ent-
scheides verstärkt worden,
ähnlich wie es auch im Kan-
ton Glarus durch den noch-
maligen Entscheid der
Landsgemeinde zum Glarner
Fusionsprojekt geschehen ist.

Talfusionen sind sinnvoll,
sofern es gelingt, die ur-
sprünglichen Gemeinschaf-
ten zu erhalten. Hier muss die
neue Gemeinde mithelfen,
wo die Privatinitiative nicht
ausreicht.
Ursin Fetz, lic. iur., Rechtsanwalt, leitet das Zen-
trum für Verwaltungsmanagement der HTW
Chur. Zurzeit betreut er die Projekte Andeer-Clu-
gin-Pignia und Wildhaus/Alt St. Johann.
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Talschaftsgemeinden – Modell der Zukunft?
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Ursin Fetz

B r e n n p u n k t

Falls der EU-Reform-
vertrag in Kraft tritt,

ändert sich auch für die
Schweiz einiges.

So entscheiden die EU-
Staaten dann über

viele Neuerungen mit
qualifizierter Mehr-

heit – das Schmieden
von Allianzen

wird somit aufwendiger.
Die Schweiz hat im Gemischten
Schengenausschuss Mitsprache,
nicht aber Mitbestimmung. Bisher
reicht es aus, einige wenige EU-
Partner von Änderungen, die der
Schweiz wichtig sind, zu überzeu-
gen. «Mit dem Vertrag von Lissa-
bon werden wir häufiger breitere
Allianzen suchen müssen», sagt
Hanspeter Mock, Sprecher der
Schweizer Mission in Brüssel.

Zudem hat das EU-Parlament
künftig häufiger ein Mitbestim-
mungsrecht – und im EU-Parla-
ment kann die Schweiz überhaupt

nicht mitreden. Ein Vorgeschmack
auf künftige Entwicklungen gaben
die neuen Regeln für die Rückfüh-
rung von Illegalen. Dort konnte
das EU-Parlament bereits jetzt
mitbestimmen. Während viele
EU-Regierungen – und auch die
Schweiz – es vorgezogen hätten,
die Maximaldauer der Ausschaf-

fungshaft den einzelnen Staaten zu
überlassen, pochte das EU-Parla-
ment auf eine Beschränkung auf
18 Monate. Nun wird, falls der
Kompromiss durchkommt, auch
die Schweiz ihre Gesetze ändern
müssen. Doch nicht überall wer-
den die Modalitäten geändert. So
bleibt die «operative Zusammen-

arbeit» der Polizeien laut EU-Ver-
trag im bisherigen Entscheidungs-
modus. Darunter gehört laut
Schweizer Interpretation auch die
so genannte Nacheile. Dies ist re-
levant, weil sich die Schweiz (wie
auch etwa Grossbritannien) für die
doppelte Strafbarkeit wehrt.

Der neue EU-Reformvertrag
sieht im Schengenbereich künftig
keine verstärkte Zusammenarbeit
mehr vor. Das Vorpreschen einer
Gruppe von EU-Staaten mit zu-
sätzlichen Vereinbarungen ist so-
mit nicht mehr möglich. Damit soll
ein Auseinanderklaffen der Schen-
genregeln verhindert werden.

Dies könnte laut Diplomaten je-
doch auch dazu führen, dass die
Europäische Union zunehmend
Neuerungen in diesem Themenbe-
reich ausserhalb Schengen ein-
führt – mit dem Vorteil, dass die
Schweiz nicht zu einem Mitma-
chen gedrängt wird. Allerdings:
Falls sie dabei sein will, müssen
dafür separate Abkommen ausge-
handelt werden. (sda)

EU-Reformvertrag – das neue EU-Fundament

Ein Motorradfahrer fährt an einem Ortsschild des luxemburgi-
schen Dorfes Schengen vorbei. (Ky)


